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Festlegung und Förderung von plusKita-Einrichtungen im Jugend-
amtsbezirk Erkelenz mit Landesmitteln
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Datum Gremium

04.06.2020 Jugendhilfeausschuss

Tatbestand:
Mit der Revision des Kinderbildungsgesetzes wird die Finanzierung der plusKITA und 
der zusätzlichen Sprachförderung neu geregelt. Seit 2014 waren die städt. Tagesein-
richtung für Kinder Westpromenade und die Kath. Tageseinrichtung Gerderath als 
plusKITAS benannt. Zusätzliche Sprachfördermittel erhielten die Tageseinrichtungen 
Adolf-Kolping-Hof; Hagelkreuz; städt. Gerderath; kath. Gerderath und kath. Lövenich.
Die gesonderte Sprachförderung wird zum 01.08.2020 in das Konzept der plusKITA 
überführt. 
Die plusKITA ist eine Kindertageseinrichtung mit einem hohen Anteil von Kindern mit 
besonderem Unterstützungsbedarf der Bildungsprozesse, insbesondere mit sprachli-
chem Förderbedarf.
Die plusKITA hat die Aufgabe:

- individuelle Förderung der Kinder und Stärkung ihrer Potenziale
- Berücksichtigung des alltagskulturellen Hintergrundes der Kinder 
- Orientierung an den lebensweltlichen Motiv- und Problemlagen der Familien 
- Stärkung der Bildungschancen 
- Entwicklung von pädagogischen Konzepten und Handlungsformen, die auf 

die Lebenswelt und das Wohnumfeld der Kinder abgestimmt sind
- Regelmäßige Einbeziehung der Eltern in die Bildungsförderung durch 

adressatengerechte Elternarbeit zur Stärkung der Bildungschancen und zur 
Erzielung von mehr Nachhaltigkeit 

- Pflichten über den § 13 (Zusammenarbeit Kita -Tagespflegepersonen; Kita - 
Institutionen im Umfeld; Kita - Grundschule, Kita - Frühförderung - Thera-
peuten) hinaus in die lokalen Netzwerkstrukturen durch jeweils eine feste 
Ansprechperson aus der Kindertageseinrichtung einbringen

- Weiterentwicklung der individuellen zusätzlichen Sprachförderung, über die 
Pflichten nach § 19 hinaus, durch regelmäßige Teilnahme an Fort- und Wei-
terbildungsmaßnahmen, Anpassung der Bildungs- und Erziehungsarbeit an 
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die speziellen Anforderungen  
- Ressourcen des pädagogischen Personals durch konkrete Maßnahmen, 

beispielsweise durch regelmäßige Supervision, Beratung, Fort- und Weiter-
bildung oder größere Multiprofessionalität, im Team stärken.

Der Landeszuschuss für das jeweilige Jugendamt errechnet sich zu 75 Prozent aus 
dem Verhältnis der Anzahl der Kinder im Jugendamtsbezirk unter sechs Jahren, die 
in Familien mit SGB-II Leistungsbezug leben. 
Zu 25 Prozent aus der Anzahl der Kinder unter sechs Jahren im Jugendamtsbezirk in 
Kindertageseinrichtungen, in deren Familien vorrangig nicht deutsch gesprochen 
wird.
Erhoben werden die Daten aus dem März des Vorjahres, sie bilden die Grundlage für 
jeweils fünf Jahre. Der Zuschuss beträgt mindestens 30.000 € pro Einrichtung.
Das Land stellt der Stadt Erkelenz 150.000 € je Kindergartenjahr für plusKITAS zur 
Verfügung.  
Die Zuschüsse für die plusKITA-Einrichtungen sind für pädagogisches Personal ein-
zusetzen. Zuschüsse, die nicht zweckentsprechend verwendet werden, sind zurück 
zu zahlen, sie sind nicht rücklagefähig.  

Die Auswertung der Daten erfolgte Einrichtungsbezogen aus dem Elternbeitragsauf-
kommen. Ermittelt wurden die Eltern mit einem Bruttojahreseinkommen von bis zu 
27.000 € sowie die Anzahl der Eltern, die beide einen Migrationshintergrund haben 
oder ein Elternteil nicht die deutsche Staatsangehörigkeit hat; die Gewichtung erfolg-
te paritätisch. 

Einrichtung Einkommen
Bis 27.000 €

Davon in 
SGBII Be-
zug

Beide Eltern 
Migrationshintergrund

Ein Eltern-
teil Migrati-
on

Gesamt

Bauxhof 27,3% 21,8% 23,6% 7,3% 58,2%
Westpromenade 40,0% 36,7% 18,9% 8,9% 67,3%
Städt. Gerderath 40,0% 28,9% 20,0% 8,9% 68,9%
Städt. Lövenich 25,5% 17,0% 12,8% 4,3% 42,6%
Schulring 33,3% 27,2% 22,2% 11,1% 66,7%

Beschlussentwurf (in eigener Zuständigkeit):
„Gemäß §§ 44; 45 KiBiz werden die oben aufgeführten Kindertageseinrichtungen als 
plusKITA für den Förderzeitraum von 5 Jahren (01.08.2020 bis 31.07.2025) be-
nannt.“

Finanzielle Auswirkungen:
Es handelt sich um Mittel des Landes die für den Einsatz von pädagogischem Per-
sonal verwandt werden müssen. Es entsteht ein erhöhter Verwaltungsaufwand.

Anlage:
Tabelle: Daten ermittelt aus Elternbeitragswesen, Stand März 2019


